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Abhandlungen
Torsten F. Barthel/Holger Weidemann

Das Infektionsschutzgesetz – ein Überblick  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .171
Schon immer haben Infektionskrankheiten die Menschheit begleitet. Zu den-
ken ist beispielsweise neben Cholera, Diphterie und Pocken insbesondere an 
die Pest, die im Mittelalter in Europa wütete und wohl ein Drittel der Bevölke-
rung dahinraffte. Auch der „Spanischen Grippe“ (1918–1920) sind viele Mil-
lionen Menschen zum Opfer gefallen. Die Neuzeit ist vor den Gesundheits-
gefahren von Infektionskrankheiten nicht gefeit. Zu nennen ist hier etwa das 
Auftreten neuer Erreger wie HIV, SARS, Vogel- und Schweinegrippe sowie 
die BSE-Krise. 
Um die Ansteckungsrate der Bevölkerung zu verlangsamen und so die Leis-
tungsfähigkeit des Gesundheitswesens zu erhalten, werden vom Staat ein-
schneidende Maßnahmen angeordnet. Diese greifen tief in die Freiheitsrech-
te der Bürgerinnen und Bürger ein. Im Vordergrund stehen dabei die freie 
Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG), die Versammlungsfreiheit 
(Art. 8 GG), die Berufsfreiheit (Art. 12 Abs. 1 GG) und die Eigentumsgarantie 
(Art. 14 GG). Das Rechtsstaatsprinzip verlangt hier gesetzliche Grundlagen. 
Hier ist speziell das Infektionsschutzgesetz zu nennen, das in diesem Beitrag in 
seinem Zweck, Begriffen und  Systematik und seinem (Eingriffs-)Instrumen-
tarium vorgestellt wird. 

Thomas Barthel/Celine Röder

Chancen und Risiken von Urban Gardening am Beispiel 
von Hannover  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .177
Dieser Artikel, der auf eine Bachelorarbeit zum Thema beruht, erläutert 
zunächst Chancen und Risiken des sog. Urban Gardening in Hannover, bevor 
auf dieser Grundlage dann Handlungsempfehlungen gegeben werden.

Tonio Klein

Grundrechte in der Fallbearbeitung .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .186
In Teil 1 der Darstellung geht es um den Schutzbereich der Freiheitsgrundrech-
te und mögliche Eingriffe.
Angesprochen werden u. a. die Prüfungspunkte persönlicher und sachli-
cher Schutzbereich, jeweils erläutert anhand von Beispielen für verschiedene 
Grundrechte. Außerdem geht es um die Frage, ob und wie ein staatliches oder 
dem Staat zuzurechnendes Verhalten die Grundrechtsausübung mindestens 
erschwert, also einen Eingriff darstellt. Auch dies wird anhand von Beispielen 
erläutert, um so insgesamt eine Hilfe für die Fallbearbeitung oder auch einschlä-
gige Haus-, Bachelor- oder Masterarbeiten zu bieten.

Torsten F. Barthel/Günter Haurand/Jan Seybold/Torsten Wehrmann/Holger 
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Corona-Glossar I  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .194
In der augenblicklichen Corona-Krise taucht eine Reihe von Begriffen immer 
wieder in der öffentlichen Diskussion auf, die bisher außerhalb von Fachkreisen 
nicht häufig benutzt wurden. Auch in Artikeln der Tagespresse, Rundfunk- und 
Fernsehbeiträgen werden sie häufig verwendet, ohne dass immer der fachliche 
Hintergrund bewusst ist.

Dieses Glossar soll einen Beitrag dazu liefern, bestimmte Diskussionen zu ver-
sachlichen, und notwendige Informationen geben.

Jan Seybold
Besonderheiten beim Zusammenspiel der kommunalen 
Organe in Zeiten der Corona-Krise  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .202
Diese Kurzbetrachtung auf der Grundlage des niedersächsischen Kommunal-
rechts befasst sich mit der Frage, welche Organe der Kommunalverwaltung bei 
notwendigen Maßnahmen zur Entscheidung berufen sind und wie diese Ent-
scheidungen zustande kommen. Die Besonderheit liegt darin, dass die Coro-
na-Krise u. U. die bisherigen Abläufe unmöglich macht bzw. Wege zu fordern 
scheint, die die rechtsstaatlichen Vorgaben an ihre Grenzen führen. Konkret 
geht es um die Fragen:
·  Wie können Kollegialorgane in Zeiten von Quarantäne und Kontaktverbo-

ten rechtsgültige Entscheidungen treffen?
· Verschieben sich Zuständigkeiten?
· Ist eine Videokonferenz eine zulässige Sitzungsform?

Fallbearbeitung
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Krokodile im Bergzoo! .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .204
In dieser Online-Fallbearbeitung aus dem Kommunalen Haushalts- und Kas-
senrecht Sachsen-Anhalt geht es u. a. um eine Baumaßnahme, die sich über 
mehrere Jahre erstrecken soll. Diese soll im Ergebnis-/Finanzplan der Stadt ver-
anschlagt werden. Außerdem sind die Zulässigkeit einer Kreditaufnahme zum 
Schließen einer Finanzierungslücke sowie die haushaltsrechtliche Behandlung 
einer Zuweisung des Landes und einer Spende zu prüfen. Abschließend geht 
es um die Frage, ob durch die Maßnahme genehmigungspflichtige Teile in der 
Haushaltssatzung 2020 begründet werden.
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